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Kurzfassung 

Mit der Vorlage werden die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, damit die Notarinnen und No-
tare im Kanton Solothurn (sowohl die privaten als auch diejenigen auf den Amtschreibereien) 
von der in Art. 55a SchlT ZGB vorgesehenen Möglichkeit, elektronische Ausfertigungen ihrer öf-
fentlichen Urkunden und elektronische Beglaubigungen anzufertigen, Gebrauch machen kön-
nen. Weitere Revisionspunkte, die das Notariat betreffen, sind: Einführung der Paraphierung bei 
der öffentlichen Beurkundung; Einführung sowie des Erfordernisses, dass öffentliche Urkunden 
sicher aufzubewahren sind. Schliesslich wird eine Anpassung des Gebührentarifs hinsichtlich der 
von den privaten Notarinnen und Notaren zu entrichtenden Gebühren vorgesehen. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über die Anpassungen im Beurkun-
dungsrecht (Änderung des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
und des Gebührentarifs). 

1. Ausgangslage 

1.1 Elektronische öffentliche Beurkundung 

Das Bundesparlament verabschiedete im Rahmen der Teilrevision des Immobiliarsachen- und 
Grundbuchrechts des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) am 11. Dezember 2009 
u.a. den neuen Artikel 55a SchlT ZGB mit folgendem Wortlaut: 
 
Art. 55a 
1 Die Kantone können die Urkundspersonen ermächtigen, elektronische Ausfertigungen der von 
ihnen errichteten öffentlichen Urkunden zu erstellen. 
2 Sie können die Urkundspersonen auch ermächtigen, die Übereinstimmung der von ihnen er-
stellten elektronischen Kopien mit den Originaldokumenten auf Papier sowie die Echtheit von 
Unterschriften elektronisch zu beglaubigen. 
3 Die Urkundsperson muss eine qualifizierte elektronische Signatur verwenden, die auf einem 
qualifizierten Zertifikat einer anerkannten Anbieterin von Zertifizierungsdiensten im Sinne des 
Bundesgesetzes vom 19. Dezember 2003 über die elektronische Signatur beruht. 
4 Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen, welche die Interoperabilität der Informatik-
systeme sowie die Integrität, Authentizität und Sicherheit der Daten gewährleisten. 

Der Bundesrat erliess am 23. September 2011, gestützt auf Artikel 55a Absatz 4 SchlT ZGB, die 
Verordnung über die elektronische öffentliche Beurkundung (EÖBV; SR 943.033), welche die 
technischen Anforderungen und das Verfahren für die elektronischen Ausfertigungen und Be-
glaubigungen regelt. Diese sieht vor, dass das Bundesamt für Justiz einer Organisation aus-
serhalb der Bundesverwaltung die Bereitstellung und den Betrieb eines schweizerischen Regis-
ters der Urkundspersonen überträgt (Art. 7 Abs. 1 EÖBV). Die Kantone tragen in das Register 
mindestens diejenigen Urkundspersonen ein, welche die elektronische Beurkundung anbieten 
wollen (Art. 8 Abs. 1 EÖBV). Artikel 10 ff. EÖBV regeln das Verfahren für die elektronischen Aus-
fertigungen und Beglaubigungen. Das EJPD hat die technischen und organisatorischen Aspekte, 
u.a. die anerkannten elektronischen Formate und Details zum Verfahren, in einer Verordnung 
geregelt1) .  

Das schweizerische Register der Urkundspersonen soll den Nachweis ermöglichen, dass eine be-
stimmte Urkundsperson zum Zeitpunkt der elektronischen Ausfertigung oder Beglaubigung 
über die entsprechende Beurkundungsbefugnis nach kantonalem Recht verfügt hat. Das Bun-
desamt für Justiz betreibt die entsprechende Register-Applikation in den Jahren 2014 und 2015 
im Rahmen eines Pilotbetriebs. Der Bund übernimmt in dieser Zeit die Kosten des Betriebs. Da-
nach soll der Registerbetrieb einer externen Organisation vergeben werden.  

Eine im Jahr 2012 bei den im Kanton Solothurn tätigen Urkundspersonen durchgeführte Umfra-
ge hat ergeben, dass rund die Hälfte der freierwerbenden Notarinnen und Notare (die geant-
wortet haben2) ) sich dafür interessiert, die Möglichkeit der elektronischen Ausfertigung und 
Beglaubigung zu nutzen. Auch bei den Amtschreibereien ist dies teilweise der Fall. Es ist damit 
zu rechnen, dass die Bedeutung des elektronischen Geschäftsverkehrs zunehmen wird und auch 
 ________________  

1) Verordnung des EJPD vom 25. Juni 2013 über die elektronische öffentliche Beurkundung (EÖBV-EJPD; SR 943.033.1). 
2) Rücklaufquote: 82%. 
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vermehrt ein Bedarf auftritt, elektronisch beglaubigte Dokumente bei Behörden einreichen zu 
können. Der Kanton Solothurn soll hierfür gerüstet sein. Insbesondere ist zu vermeiden, dass die 
hiesigen Urkundspersonen einen Wettbewerbsnachteil erleiden, weil sie keine elektronischen 
Urkunden bei Ämtern einreichen können. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang z.B. auf 
Artikel 175 der Handelsregisterverordnung (HRegV; SR 221.411), welcher die Handelsregisteräm-
ter in der ganzen Schweiz bereits seit 1. Januar 2013 verpflichtet, elektronische Anmeldungen 
und Belege entgegenzunehmen.  

Durch Schaffung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen im EG ZGB soll mit dieser Vorla-
ge sichergestellt werden, dass auch Solothurnische Urkundspersonen elektronische Ausfertigun-
gen und Beglaubigungen in rechtsgültiger Weise ausstellen können. Die Regelung der Einzel-
heiten soll dem Regierungsrat übertragen werden. Insbesondere wird er zu regeln haben, wel-
che Urkundspersonen entsprechende elektronische Dienstleistungen anbieten können oder 
müssen sowie, welche Dienststelle im Kanton Solothurn das schweizerische Register der Urkund-
spersonen führt. Es ist vorgesehen, die Möglichkeit elektronischer Ausfertigungen und Beglau-
bigungen fakultativ einzuführen und den freierwerbenden Notarinnen und Notaren sowie den 
auf den Amtschreibereien tätigen Urkundspersonen zu gestatten. Sollte sich ein entsprechender 
Bedarf ergeben, kann später mittels Verordnungsänderung rasch reagiert werden und allenfalls 
die elektronische Beglaubigung weiteren Kreisen ermöglicht werden (so z.B. den Gemeinde-
schreibern). 

1.2 Weitere Revisionspunkte 

Durch die Einführung der in mehreren Kantonen gebräuchlichen Paraphierung (Anbringen ei-
nes Visums durch die Parteien auf jeder Urkundenseite) bei der öffentlichen Beurkundung soll 
die Rechtssicherheit erhöht werden. Die Bestimmung zum Beurkundungsvorgang (§ 14 EG ZGB) 
ist entsprechend anzupassen. Es handelt sich um eine Ordnungsvorschrift. 

Bezüglich Aufbewahrung der öffentlichen Urkunden ist bisher in § 18 Absatz 1 EG ZGB lediglich 
geregelt, diese müsse „geordnet“ erfolgen. Diese Regelung soll ergänzt werden durch das Er-
fordernis der sicheren Aufbewahrung. 

Bei Gelegenheit der vorliegenden Revision wird auch § 295bis EG ZGB neu eingefügt, welcher be-
stimmt, dass auch die im Privateigentum stehenden und dem öffentlichen Gebrauch dienende 
Grundstücke (Strassen, Gewässer) ins Grundbuch aufzunehmen sind. Die Neuerung steht im Zu-
sammenhang mit der neuen Grundbuchlösung „Capitastra“. 

Schliesslich ist der Gebührentarif anzupassen. So ist eine jährliche Gebühr für die Eintragung im 
schweizerischen Register der Urkundspersonen vorzusehen. Daneben soll auch eine Grundlage 
geschaffen werden, damit der Aufwand für die regelmässig durchzuführenden Inspektionen bei 
den Notarinnen und Notaren diesen in Rechnung gestellt werden kann. Sodann ist eine beson-
dere Gebühr für die elektronische Beglaubigung auf den Amtschreibereien vorzusehen. 

1.3 Vernehmlassungsverfahren 

Text 

2. Verhältnis zur Planung 

Das Vorhaben ist im Legislaturplan 2013-2017 nicht enthalten, ebenso nicht im IAFP 2015-2018. 
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3. Auswirkungen 

3.1 Personelle und finanzielle Konsequenzen 

Bei Beteiligung des Kantons Solothurn am schweizerischen Register der Urkundspersonen wird 
ihm, nach einem vorgegebenen Verteilschlüssel, ab 2016 (nach der vom Bund finanzierten Pi-
lotphase) jährlich ein Anteil der Betriebskosten desselben auferlegt. Nach den derzeit bekann-
ten Zahlen wird der Anteil rund 15‘000 Franken pro Jahr betragen. Ziel ist, dass diese Kosten 
mittels Gebühren auf die einzelnen Beurkundungsgeschäfte verlegt werden können (sowohl bei 
den Amtschreibereien als auch bei den freierwerbenden Notarinnen und Notaren). Die freier-
werbenden Notarinnen und Notare hätten dann dem Kanton die Kosten mittels einer pauscha-
len Jahresgebühr zu erstatten (s. unten, Ziff. 4.2,  zu § 22quinquies Abs. 5 GT). Realistischerweise 
muss jedoch für die Anfangsphase damit gerechnet werden, dass ein Teil der Betriebskosten 
durch die Staatskasse getragen werden muss, da die Einschreibung ins Register nur nach und 
nach erfolgen dürfte. 

Die Inspektionen, welche pro Notar alle sechs Jahre erfolgen, belasten den Staatshaushalt bis-
lang mit ca. 1‘500 Franken pro inspizierten Notar (bei rund 25 Inspektionen pro Jahr somit rund 
37‘500 Franken jährlich). Es ist folgerichtig, diese Kosten jeweils den direkt betroffenen Nota-
rinnen und Notaren zu belasten, welche aus der ihnen erteilten Berufsausübungsbewilligung 
Nutzen ziehen. 

Weiter muss eine Dienststelle der kantonalen Verwaltung das schweizerische Register der Ur-
kundspersonen führen und die hiesigen Urkundspersonen eintragen, löschen sowie die erfor-
derlichen Änderungen vornehmen. Diese Aufgabe dürfte sich mit den bestehenden Stellenpen-
sen nicht bewältigen lassen, es ist mit einem zusätzlichen Bedarf von ca. 10 Stellenprozenten im 
Sekretariatsbereich zu rechnen. 

3.2 Vollzugsmassnahmen 

Die Anpassungen bedürfen einiger weniger Verordnungsänderungen (Notariatsverordnung und 
Verordnung über die Geschäftsführung der Amtschreibereien). Durch Verordnung ist nament-
lich die Zuständigkeit zur Führung des Schweizerischen Registers der Urkundspersonen im Kan-
ton Solothurn zu bestimmen. Es ist vorgesehen, diese Aufgabe der Staatskanzlei zu übertragen. 

3.3 Folgen für die Gemeinden 

Es ist vorgesehen, den zur Beglaubigung befugten Gemeindeschreibern und Gemeindepräsiden-
ten der Einwohnergemeinden (vgl. § 24 Abs. 1 und § 26 Abs. 1 EG ZGB) die elektronische Be-
glaubigung vorerst noch nicht zu ermöglichen, nachdem dies von deren Seite anlässlich der Um-
frage auch nicht gewünscht worden ist. Es ist jedoch durchaus denkbar, dies später bei entspre-
chendem Bedarf zu ändern. Derzeit ergeben sich für die Gemeinden aus der Vorlage keine Fol-
gen. 

3.4 Wirtschaftlichkeit 

Mit einer Beteiligung des Kantons Solothurn am Schweizerischen Register der Urkundspersonen 
wird den hiesigen Notarinnen und Notaren erst ermöglicht, elektronische Ausfertigungen von 
öffentlichen Urkunden und Beglaubigungen in rechtsgültiger Weise zu erstellen. Damit erhalten 
sie gleich lange Spiesse wie die Urkundspersonen der anderen Kantone. Andernfalls drohen Ge-
schäfte abzuwandern. Durch die Beteiligung am dafür notwendigen gemeinsamen elektroni-
schen Register und die Aufteilung der Betriebskosten unter den Kantonen ist zudem eine kos-
tengünstige Umsetzung möglich. 
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4. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage 

4.1 Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

§ 5 Absatz 1 
Die Aufzählung der Ausnahmen der Rechtsgeschäfte über Grundstücke, welche neben dem 
Amtschreiber auch der private Notar öffentlich beurkunden kann, ist zu vervollständigen. Wie 
einen Ehevertrag kann der private Notar auch einen Vermögensvertrag nach dem Partner-
schaftsgesetz (PartG; SR 211.231) öffentlich beurkunden (s. § 69 Abs. 1 EG ZGB). 

§ 14 Absatz 4 
Paraphierung bezeichnet die Zustimmung zu einem Vertragstext durch Anbringen der Initialen 
(= Paraphen). In der Privatwirtschaft werden mehrseitige Dokumente und Verträge durch die 
Paraphierung jeder einzelnen Seite (meist rechts unten) durch alle Vertragspartner gegen Ver-
änderung oder absichtlichen oder irrtümlichen Austausch der Blätter geschützt. Das Anbringen 
eines Visums durch die Parteien auf jeder Urkundenseite hat deshalb eine nicht unbedeutende 
Steigerung der Rechtssicherheit zur Folge. Die Vertragsparteien haben die Gewähr, dass die von 
ihnen unterzeichnete Fassung des Dokuments die endgültige Version enthält. Verwechslungen 
oder Auswechslungen von einzelnen Urkundenseiten sind damit ausgeschlossen. Die Paraphie-
rung wird bei den Amtschreibereien seit ein paar Jahren praktiziert und hat sich bewährt. 

§ 18 Absatz 1 
Die Regelung betrifft die Aufbewahrung der Originalurkunden durch die Urkundspersonen. Da 
im Kanton Solothurn bei der öffentlichen Beurkundung das Urschriftensystem herrscht, bei wel-
chem die Originalurkunden jeweils beim verurkundenden Notar verbleiben, kommt der sicheren 
Aufbewahrung derselben eine grosse Bedeutung zu. Die Ergänzung, wonach die Originalur-
kunden nicht nur geordnet, sondern auch sicher aufzubewahren sind, ist damit sinnvoll. Es wird 
in Aussicht genommen, das Erfordernis der sicheren Aufbewahrung durch Weisung des Regie-
rungsrates als Aufsichtsbehörde zu konkretisieren, so dass dies anlässlich der Inspektionen auch 
kontrolliert werden kann. 

§§ 22bis und 29bis 
Siehe dazu die Ausführungen oben, Ziff. 1.1. Das Verfahren und die technischen Anforderungen 
dieser „elektronischen Beurkundungen“ werden vom Bundesrecht geordnet. Für den Kanton 
bleibt zu regeln, ob und für welche Urkundspersonen er solche Verfahren zulässt, sowie die or-
ganisatorischen Belange. 

§ 295bis 
Mit Ablösung der bestehenden Grundbuchlösung ISOV durch das Produkt Capitastra werden 
neu auch die öffentlichen Strassen und Gewässer (90‘000er Grundstücke) im Grundbuch geführt. 
Bis anhin hat das Grundbuch pro Gemeinde nur ein Pseudo-Grundstück Strasse und Gewässer 
geführt um die Zu- und Abgänge der Fläche abzubilden. Neu muss namentlich für den Zu- und 
Abgang zwischen Strassen ein Grundbuchgeschäft eröffnet werden, damit die Flächenbuchhal-
tung korrekt abgewickelt wird.  

Die 90‘000er Grundstücke als nicht im Privateigentum stehende und dem öffentlichen Gebrauch 
dienende Grundstücke werden nach Artikel 944 Absatz 1 ZGB nur in das Grundbuch aufge-
nommen, wenn die Kantone deren Aufnahme vorschreiben. Mit dem neuen § 295bis EG ZGB 
wird die notwendige gesetzliche Grundlage auf kantonaler Stufe geschaffen. 
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4.2 Gebührentarif 

§ 22quinquies  
Absatz 5: Nach den im Jahr 2012 vom Bundesamt für Justiz kommunizierten Zahlen entfallen 
auf den Kanton Solothurn Kosten für den Betrieb des Schweizerischen Registers der Urkunds-
personen von ca. 15‘000 Franken jährlich. Nähere Aufschlüsse über die zu erwartenden Kosten 
des Registerbetriebs wird der 2014 und 2015 stattfindende Pilotbetrieb durch das Bundesamt für 
Justiz bringen. Hinzu kommt der Aufwand für die Vornahme von Mutationen im Register durch 
eine kantonale Stelle (z.B. Eintragungen, Löschungen, Adressänderungen). Diese Kosten haben 
letztlich die Personen zu tragen, welche die Dienstleistung der elektronischen Ausfertigung 
bzw. Beglaubigung in Anspruch nehmen und davon profitieren. Nach der durchgeführten Um-
frage sieht es danach aus, dass rund die Hälfte der ca. 140 freierwerbenden Notarinnen und No-
tare mittelfristig elektronische Ausfertigungen und Beglaubigungen anbieten werden. Anfäng-
lich werden es wohl weniger sein. Für die Anfangsjahre ist von bis zu 50 sich beteiligenden frei-
erwerbenden Notarinnen und Notaren auszugehen. Der Einfachheit halber rechtfertigt sich eine 
Aufteilung der voraussichtlichen jährlichen Betriebskosten auf die teilnehmenden Notarinnen 
und Notare mittels Erhebung einer jährlichen Registergebühr. Da auch die Amtschreibereien 
elektronische Ausfertigungen und Beglaubigungen anbieten können und das Verfahren der 
elektronischen Beglaubigung teilweise auch für Zwecke der elektronischen Archivierung ihrer 
Akten einsetzen werden (s. Art. 166 Abs. 6 der Handelsregisterverordnung [HRegV; SR 221.411]), 
rechtfertigt sich die Tragung eines hälftigen Anteils an den Betriebskosten durch den Kanton. 
Von den jährlichen Kosten von gemäss aktueller Schätzung ca. 15‘000 Franken sind deshalb 
7‘500 Franken auf die (in den Anfangsjahren voraussichtlich ca. 50 teilnehmenden) freierwer-
benden Notarinnen und Notare zu verlegen. Damit erscheint unter Berücksichtigung des zu er-
wartenden Aufwands für die Registerführung durch eine kantonale Stelle eine jährliche Regis-
tergebühr von 200 Franken pro Notarin bzw. Notar als angemessen. Eine Anpassung der Gebühr 
aufgrund der in den ersten Betriebsjahren gemachten Erfahrungen bleibt vorbehalten. 

Absatz 6: Im Jahr 2006 wurde die Inspektionstätigkeit bei den freierwerbenden Notarinnen und 
Notaren aufgenommen (§ 68 Notariatsverordnung [NotV; BGS 129.11]). Jede Notarin bzw. jeder 
Notar soll ca. alle sechs Jahre einmal inspiziert werden. Das Amtschreiberei-Inspektorat führt die 
Inspektionen im Auftrag der Staatskanzlei durch. Bisher wurden die Kosten im Zusammenhang 
mit den Inspektionen vom Staat getragen. Dies liess sich für die Einführungsphase sicher recht-
fertigen. Nun ist es aber an der Zeit, eine Grundlage für die Überbindung der Inspektionskosten 
auf die inspizierten Notarinnen und Notare zu schaffen. Dafür ist ein Rahmen von 500 – 2‘000 
Franken pro Notar vorgesehen, was erlaubt, den entsprechenden Stundenaufwand mit der Ge-
bühr aufzuerlegen. Bei der Vornahme der Inspektionen wird jeweils darauf geachtet, dass die in 
derselben Kanzlei tätigen Notare wenn möglich zur gleichen Zeit inspiziert werden, wodurch 
der Aufwand pro Notar in Grenzen gehalten werden kann. 

§ 149 Absatz 2 
Der Zusatzaufwand für eine elektronische Beglaubigung eines Dokuments (Einscannen des Pa-
pierdokuments und Umwandlung ins PDF-Format, elektronische Signatur unter Einbezug des 
Schweizerischen Registers der Urkundspersonen) sowie die für den Registerbetrieb anfallenden 
Kosten rechtfertigen eine Erhöhung der Gebühr für eine elektronische Beurkundung (im Ver-
gleich zu den Beglaubigungen auf Papier) um 10 Franken. 

5. Rechtliches 

Beschliesst der Kantonsrat die Gesetzesänderung mit weniger als zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder, unterliegt sie dem obligatorischen Referendum (Art. 35 Abs. 1 Bst. d der Verfassung 
des Kantons Solothurn [KV; BGS 111.1]). Gesetze und Kantonsratsbeschlüsse, die nicht der obli-
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gatorischen Volksabstimmung unterliegen, unterstehen dem fakultativen Referendum (Art. 36 
Abs. 1 Bst. b KV). 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem Beschlussesentwurf zuzustimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Peter Gomm 
Landammann 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

 

Verteiler KRB 

Staatskanzlei 
Staatskanzlei, Legistik und Justiz (FF) (3) 
Bau- und Justizdepartement 
Finanzdepartement 
Amtschreiberei-Inspektorat 
Kantonale Finanzkontrolle 
Staatskanzlei (Eng, Stu, Rol) 
Amtsblatt (Referendum) 
Parlamentsdienste 
GS, BGS 



[Geschäftsnummer]

Beschlussesentwurf 1: Anpassungen im 
Beurkundungsrecht; Änderung des 
Gesetzes über die Einführung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches

Änderung vom [Datum]

Der Kantonsrat des Kantons Solothurn
gestützt auf Artikel 55a Absätze 1 und 2 des Schlusstitels des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 19071)

nach  Kenntnisnahme  von  Botschaft  und  Entwurf  des  Regierungsrates
vom ... (RRB Nr. ...)

beschliesst:

I.
Der Erlass Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches vom 4. April 19542) (Stand 1. April 2014) wird wie folgt geändert:

§  5 Abs. 1 (geändert)
1 Der Amtschreiber ist allein zuständig für die öffentliche Beurkundungvon
Rechtsgeschäften über Grundstücke, die ganz oder zum grössten Teil in sei-
nem Amtskreis liegen. Ausgenommen hievon sind Vorverträge von Kauf-
verträgen,  Eheverträge,  Vermögensverträge nach Artikel  25 des Partner-
schaftsgesetzes (PartG) vom 18. Juni 20043) sowie Sacheinlage- und Sach-
übernahmeverträge, die auch vom Notar beurkundet werden können.

§  14 Abs. 4 (geändert)
4 Die Parteien haben die Urkunde vor der Urkundsperson zu unterzeich-
nen. Mehrseitige Urkunden sind von den Parteien zu paraphieren. Weiter-
gehende Vorschriften des Bundesrechts bleiben vorbehalten.

§  18 Abs. 1 (geändert)
1 Die Urkundspersonen sind unter Vorbehalt von Artikel 1040 des Schwei-
zerischen Obligationenrechts (OR) und von § 348 dieses Gesetzes verpflich-
tet, die Originalurkunden geordnet und sicher aufzubewahren. Die Urkun-
den sind mit einer Nummer und mit Seitenzahlen zu versehen und in ange-
messenen  Zeiträumen  zu  Protokollbänden  zusammenzufassen.  Die  Vor-
schriften über das Handelsregister bleiben vorbehalten.

1) SR 210.
2) BGS 211.1.
3) SR 211.231.

1

http://www.lexfind.ch/link/Bund/210/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/211.231/de
http://so.clex.ch/data/211.1/de
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§  22bis (neu)
IV. Elektronische Ausfertigungen
1 Der Regierungsrat kann durch Verordnung die Urkundspersonen ermäch-
tigen, nach den Vorschriften des Bundesrechts elektronische Ausfertigun-
gen der von ihnen errichteten öffentlichen Urkunden zu erstellen.
2 Er regelt die Einzelheiten durch Verordnung,  namentlich den Kreis der
Urkundspersonen,  welche  zum  Anbieten  elektronischer  Ausfertigungen
berechtigt oder verpflichtet sind sowie das Verfahren und die Zuständig-
keiten bezüglich der Eintragung im schweizerischen Register der Urkunds-
personen.

§  29bis (neu)
E. Elektronische Beglaubigungen
1 Der Regierungsrat kann durch Verordnung die Urkundspersonen ermäch-
tigen,  nach den Vorschriften des Bundesrechts Abschriften und Auszüge
(Kopien) sowie Unterschriften elektronisch zu beglaubigen.
2 Er regelt die Einzelheiten durch Verordnung,  namentlich den Kreis der
Urkundspersonen,  welche  zum Anbieten  elektronischer  Beglaubigungen
berechtigt oder verpflichtet sind sowie das Verfahren und die Zuständig-
keiten bezüglich der Eintragung im schweizerischen Register der Urkunds-
personen.

§  295bis (neu)
A. Anlage des Grundbuches
I. Öffentliche Grundstücke
Art. 944 Abs. 1 ZGB
1 Die nicht im Privateigentum stehenden und die dem öffentlichen Gebrau-
che dienenden Grundstücke sind in das Grundbuch aufzunehmen.

§  296
II. Grundbuch je Gemeinde
Art. 951 ZGB (Sachüberschrift geändert)

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Diese Änderung tritt am ... 2015 in Kraft.
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Solothurn, ... Im Namen des Kantonsrates

 
Peter Brotschi
Präsident
 
Fritz Brechbühl
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.
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Beschlussesentwurf 2: Anpassungen im 
Beurkundungsrecht; Änderung des 
Gebührentarifs 

Änderung vom [Datum] 

Der Kantonsrat des Kantons Solothurn 
gestützt auf § 371 des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 4. April 19541),  
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 
... (RRB Nr ...),nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regie-
rungsrates vom ... (RRB Nr. ...) 

beschliesst: 

I. 
Der Erlass Gebührentarif vom 24. Oktober2 (Stand 1. Januar 2014) wird wie 
folgt geändert: 

§  22quinquies Abs. 5  und  6  (neu) 
5  Eintragung eines Notars im Schweizerischen Register der  
Urkundspersonen, pro Kalenderjahr (auch angebrochenes) 200 
6  Vornahme einer Inspektion bei einem Notar  500 – 2‘000 

 

§  149 Abs. 2  (neu) 
2  Elektronische Beglaubigung    30 

II. 
Keine Fremdänderungen. 

III. 
Keine Fremdaufhebungen. 

                                                             
1) BGS 211.1. 
2 BGS 615.11. 
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IV. 
Diese Änderung tritt am ... 2015 in Kraft. 

Solothurn, ... Im Namen des Kantonsrates 
  
Peter Brotschi 
Präsident 
  
Fritz Brechbühl 
Ratssekretär 

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 



Synopse

Anpassungen im Beurkundungsrecht; Änderung des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches und des Gebüh-
rentarifs

Beschlussesentwurf 1: Anpassungen im Beurkundungsrecht; Ände-
rung des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches

Der Kantonsrat des Kantons Solothurn

gestützt auf Artikel 55a Absätze 1 und 2 des Schlusstitels des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 19071)

nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom ... 
(RRB Nr. ...)

beschliesst:

I.

Der Erlass Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
vom 4. April 1954 (Stand 1. April 2014) wird wie folgt geändert:

§  5
2. Des Amtschreibers
a) Bei Verträgen über Grundstücke

1 Der Amtschreiber ist allein zuständig für die öffentliche Beurkundung von 
Rechtsgeschäften über Grundstücke, die ganz oder zum grössten Teil in seinem 
Amtskreis liegen. Ausgenommen hievon sind Vorverträge von Kaufverträgen, 
Eheverträge sowie Sacheinlage- und Sachübernahmeverträge, die auch vom No-
tar beurkundet werden können.

1 Der Amtschreiber ist allein zuständig für die öffentliche Beurkundungvon 
Rechtsgeschäften über Grundstücke, die ganz oder zum grössten Teil in seinem 
Amtskreis liegen. Ausgenommen hievon sind Vorverträge von Kaufverträgen, 
Eheverträge, Vermögensverträge nach Artikel 25 des Partnerschaftsgesetzes 
(PartG) vom 18. Juni 20042) sowie Sacheinlage- und Sachübernahmeverträge, 
die auch vom Notar beurkundet werden können.

2 Handelt es sich um mehrere in verschiedenen Amtskreisen gelegene Grund-
stücke, so nimmt derjenige Amtschreiber die Beurkundung vor, der darum ange-
gangen wird.

1) SR 210.
2) SR 211.231.

http://www.lexfind.ch/link/Bund/210/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/211.231/de
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3 Die Beurkundung hat am Amtssitz zu erfolgen. Ausnahmsweise kann der Amt-
schreiber Verträge über Grundstücke seines Amtskreises an einem andern Ort 
des Kantons beurkunden.

§  14
3. Beurkundungsvorgang

1 Die Beurkundung ist ohne wesentliche Unterbrechung durchzuführen.

2 Vor der Unterzeichnung ist die Urkunde in Anwesenheit der Urkundsperson den
Beteiligten vorzulesen oder von ihnen selbst durchzulesen.

3 Die Urkundsperson vergewissert sich, dass der Inhalt der Urkunde verstanden 
worden ist und dem wirklichen Willen der Parteien entspricht.

4 Die Parteien haben die Urkunde vor der Urkundsperson zu unterzeichnen. Wei-
tergehende Vorschriften des Bundesrechts bleiben vorbehalten.

4 Die Parteien haben die Urkunde vor der Urkundsperson zu unterzeichnen. 
Mehrseitige Urkunden sind von den Parteien zu paraphieren. Weitergehende 
Vorschriften des Bundesrechts bleiben vorbehalten.

5 Kann ein Beteiligter nicht unterzeichnen, so hat er sein Handzeichen beizuset-
zen. Ist er auch dazu nicht imstande, so ist dies von der Urkundsperson festzu-
halten.

6 Für die Zeugen gelten die Ausstandsgründe nach § 8.

§  18
C. Originalurkunde und Ausfertigung
I. Aufbewahrung der Originalurkunde
1. Durch die Urkundsperson

1 Die Urkundspersonen sind unter Vorbehalt von Artikel 1040 des Schweizeri-
schen Obligationenrechts (OR) und von § 348 dieses Gesetzes verpflichtet, die 
Originalurkunden geordnet aufzubewahren. Die Urkunden sind mit einer Nummer
und mit Seitenzahlen zu versehen und in angemessenen Zeiträumen zu Proto-
kollbänden zusammenzufassen. Die Vorschriften über das Handelsregister blei-
ben vorbehalten.

1 Die Urkundspersonen sind unter Vorbehalt von Artikel 1040 des Schweizeri-
schen Obligationenrechts (OR) und von § 348 dieses Gesetzes verpflichtet, die 
Originalurkunden geordnet und sicher aufzubewahren. Die Urkunden sind mit ei-
ner Nummer und mit Seitenzahlen zu versehen und in angemessenen Zeiträu-
men zu Protokollbänden zusammenzufassen. Die Vorschriften über das Handels-
register bleiben vorbehalten.
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2 Die Originale der Verfügungen von Todes wegen sind gesondert aufzubewah-
ren, und es ist über sie eine besondere Kontrolle zu führen. Dem zuständigen 
Amtschreiber am Wohnsitz des Erblassers ist eine Mitteilung darüber, dass eine 
Verfügung von Todes wegen errichtet wurde, zukommen zu lassen. Beim Tode 
des Erblassers ist eine beglaubigte Abschrift dem Amtschreiber des letzten 
Wohnsitzes zu übergeben, der sie mit dem Inventarsakt oder allenfalls mit der 
Vermögenslosigkeitsbescheinigung archiviert. Artikel 510 Absatz 1 des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) bleibt vorbehalten.

3 Die Originale der Vorsorgeaufträge sind gesondert aufzubewahren. Darüber ist 
eine besondere Kontrolle zu führen.

§  22bis

IV. Elektronische Ausfertigungen

1 Der Regierungsrat kann durch Verordnung die Urkundspersonen ermächtigen, 
nach den Vorschriften des Bundesrechts elektronische Ausfertigungen der von 
ihnen errichteten öffentlichen Urkunden zu erstellen.

2 Er regelt die Einzelheiten durch Verordnung, namentlich den Kreis der Urkunds-
personen, welche zum Anbieten elektronischer Ausfertigungen berechtigt oder 
verpflichtet sind sowie das Verfahren und die Zuständigkeiten bezüglich der Ein-
tragung im schweizerischen Register der Urkundspersonen.

§  29bis

E. Elektronische Beglaubigungen

1 Der Regierungsrat kann durch Verordnung die Urkundspersonen ermächtigen, 
nach den Vorschriften des Bundesrechts Abschriften und Auszüge (Kopien) so-
wie Unterschriften elektronisch zu beglaubigen.

2 Er regelt die Einzelheiten durch Verordnung, namentlich den Kreis der Urkunds-
personen, welche zum Anbieten elektronischer Beglaubigungen berechtigt oder 
verpflichtet sind sowie das Verfahren und die Zuständigkeiten bezüglich der Ein-
tragung im schweizerischen Register der Urkundspersonen.

§  295bis

A. Anlage des Grundbuches
I. Öffentliche Grundstücke
Art. 944 Abs. 1 ZGB
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1 Die nicht im Privateigentum stehenden und die dem öffentlichen Gebrauche die-
nenden Grundstücke sind in das Grundbuch aufzunehmen.

§  296
A. Anlage des Grundbuches
Art. 951 ZGB

§  296
II. Grundbuch je Gemeinde
Art. 951 ZGB

1 Für jede Gemeinde besteht ein eigenes Grundbuch.

2 Bei Gemeindezusammenschlüssen bleiben die jeweiligen Grundbücher beste-
hen.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt am ... 2015 in Kraft.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrates
 
Peter Brotschi
Präsident
 
Fritz Brechbühl
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.


